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nisterium und dcr Vollz. Rath rathen die Genehmigung
dieser Versteigerung an. — Ihre Fmanzcommißwn räch

Ihnen ebenfalls an, diesen Verkaufzu ralificiren, theils
wegen der beträchtliche^ Ueberloofung, theils da der

Pachtzins jährlich nur 96 Fr. betrug, und das Klostee

noch den Unterhalt der Gebäude an sich hatte.

Folgendes Gutachten der Flnanzcommißio» wird in
Berathung und hernach angenommen :

Schon unterm 26. Ienner haben die Munizipaütät
und die Gememdskammer der Gemeinde der vier Dorf,
schastcn des unteren Wistenlachs, Distrikts Murten Ct.
Freydurg, Ihnen N. Gesetzgeber eine Petition einge-
reicht, und die Erlassung von 299 Kr. > btz. 9 den. 1/4, i/6
1/48 Boder.zinfeu begehrt, welche ihrem Vorgeben »ach,

erst im Jahr 173; von den vormaligen Ständen Bern
und Freydurg, auf 176 Stück urbar gemachtes Erdreich
seyen gelegt und seither von der Gemeinde, welche sie

gkgen einen jährlichen Zins ihren Gcmcindsgenossen Erb-
tchensweise verliehen habe, abgereicht worden; unter
dem Vorwand, diese Bodeuzinst habe» eine ähnliche Ve.
schassenheit mit jenen, die das Gesetz vom 10. Wintern,.
1798 unentgcldlich abgeschaft habe, wenn das urbarge-
machte Land noch m den Händen des ersten Urbarma-
chers sich befinde.

Ihre Finanzcommißion hatte damals wegen Mangel
nöthiger Belegen nicht eine hinreichende Sachkenntniß,

um Ihnen B. Gesetzgeber, über diesen Gegenstand einen

standhaften Bericht zu Abfassung eines Beschlusses zu

«rstatten, sondern sie schlug Ihnen unterm 4. Hoennnq
eine Botschaft vor, um durch dieselbe den Voll;. Rath
einzuladen, über mehrere gethane Einfragen die nöthigen

Berichte einzuziehen, und zu seiner Zeit diese mit den

nöthigen Auszügen aus den Schlofibüchern zu Murten
dem gesetzgebenden Rath zukommen zulassen.

Nun erzeigt es sich aus dem von dem Voltz. Rath am

2g. Merz Ihnen B. Gesetzgeber eingesandten und Ihrer
Finanzcommißion zur Untersuchung gewiesenen Einbe.

richt, und denen demselben beygefügten Schriften, daß

es mit den quästionirlichen Bodenzinsen eine ganz andere

.Beschaffenheit habe, als die Petenten vorgeben.

Durch den Abscheid vom Jahr 1605, wurde auf den

Vorschlag der Murtnischen Jahrsrechnungscvnfercnz,
den vier obbemeldten Dorfschaften Praz, Nant, Sugees
»ad Chaumond, zu Erhaltung der Kirche und zu Be-

strutting anderer Beschwerden von der Regierung verwil-
Zigct, von den gemeinen ^llmenten einen ziemlichen Platz
nach Gutdünken des Amtmans einzuschlagen und zu vcr-

ieihen unter der Einbedmgung des Einkommens zu Ga-

stereyen nicht zu mißbrauchen und darüber Rechnung zu

zu tragen.
Ei» zweyter Abscheid vom Jahr 1621 hemmt die

eingcfchiichenen Mißbräuche und giebt Erläuterung wegen
dem Zehnden dieses konzedirten Erdreichs.

Eu, dritter Abscheid vom Jahr ,69; bestimmt die

Bodenzinfen ab denen von der Aliment eingeschlagenen

Stücken, und überlaßt den Gemeinden auf ihr bittll-
chcs Anhalten den fernern Bezug der darauf gelegten

Austagen, unter dem Vorbehalt, daß sie der Einziehung
der Bvdenzinfe sich beladen, und solche jähilichcn fam-
methaft im Schloß Murten abrichten solle». Zu diesem

Ende wurde angeordnet, eine ordentliche Beschreibung
dieser Mmentstücken mit der Anzeige ihrer Besitzer durch
den Not. Kubli aufnehmen, und die Zinsen von den

Zinspflichligcu förmlich erkennen zu lassen.

Seit dieser Erkanmniiß bis im Jahr 1782 sind auf
gleiche Weise und unier gleichen Bedingen Conceßivncn

solcher Aliment Stücker ertheilt worden, die mm eben

die >76 Etücker ausmachen, ab welchen die 299 Kr. 1 btz.

9 den. 1/4 1/6 1/48 entrichtet werden, und von denen

die Pelenten die Erlassung begehren.

(Die Forts, folgt.)

Finanzministeriu m.
Fortsetzung der Anleitung über die Gründe

sieuer.

Anleitung für die Unter, oder
Distriktsaufseher.

tz. 8. Die Unteraufsther werden sich vom ersten Tage
nach Empfang der gegenwärtigen Anleitung an, in die

Gemeinden ihrer Bezirke begeben, nachdem sie Tag
und Ort festgcfezl haben, wo jede Munizipalirät, oder

ihre Ausgeschoßne, sich zu ihnen zu verfügen haben,

um alle Anleitungen und Erklärungen über alles zu er,

halten, was auf die Verfertigung des Cadasters Bezug
hat. Sie werden sich mit jeder Munizipalität über die

Anzahl der Tage unterhalten, welche die in dem §. 24
unten erwähnte Einschreibung der Liegenschaften in den

betreffenden Gemeinden erfodern wird, die Anzahl dieser

Tage bestimmen und eine Note davon in ihr Tagebuch

eintragen.
§ 9. Sie werden den Mnnizipalitäten zugleich vor-

schreiben, das Verzeichniß der Wälder, so wie in j, 2z
unten gesodert wird, sogleich zu verfertige» und die

Tage bestimmen wo es in jeder Gemeinde verfertigt
ftyn muß., und zwar so,. LaA die Schätzung dcrstibm



spätestens inner io Tagen nach erhaltenen im §. 8 oben

erwähnten Erläuterungen und Erklärungen überall voll-

endet seyn könne.

Diese Schätzung der Wälder soll durch drey Experten

geschehen, welche in den nahegelegenen und an dein

Eigenthum oder dem Genusse dieser Wälder keinen An-

theil habenden Gemeinden zu nehmen sind. Zu diesem

Ende werden sich die Umeraussher, sobald sie die Ver-

ferkigung des erwähnten Waldverzeichnisses werden an-

geordnet haben, mit dem Disteiktsemnehmcr in Betreff
der Ernennung der zu diesem Geschäfte tauglichsten Bür-
ger versichn. Sie werden diesen Experten den Tag be-

stimmen, an welchem sie die Schätzung, nach dem

§. 2; unten, in den ihnen angewiesenen Gemeinden

anfangen werden.

Den 10. Tag nach Empfang der gegenwärtigen

Zlnuilung werden sie der Reihe nach sehen, ob die Mu.
uftixaliiàn die im Art. z des Besch usss und im tz. 24
gegenwärtiger Anleitung vorgeschriebenen Register eröff

net, und die Bürger zur Einschreibung ihrer Liegen-

schaflcn auf bestimmte Tag und Stunde eingeladen ha-

den, ob die Einschreibung in Gcmäßhett der Art. z,
4, 6, 8, 9, io und 21. des Beschlusses und des

oben angeführten Z. 24 geschehe, und ob man zu diesem

Ende die für den Kadastcr bestimmten gedruckten Tadel-
lcn gehörig branche; sie werden ferner nachsehen, ob

die Angabe der verkauften Liegenschaften vorschristmäßig
gemacht werde, u»d ob die Munizipaütät im entgegen-
gesezien Falle die nöthigen Schritte thue, um sie auf
eine gesetzliche Weise in Erfahrung zu bringe«.

Nachdem die, »ach Vorschrift des h. 8 oben für die
Einschreibung der Liegenschaften bestimmten Tage vcr.
flössen, werden sie sich erkundigen, ob die Tadelten in
Gcmäßheit des §. 27. unten geschlossen, die Experten
für die Anzeige derjenigen Liegenschaften, deren Eigen-
thümer sie nicht werden angegeben haben, ernannt wsr»
den, ob sie ihren Auftrag gehörig erfüllen und ob die

Einschreibung solcher Liegenschaften geschehe.

§, il. Nachdem die Einschreibung der Liegenschaften
in einer Gemeinde vollendet seyn wird, werden sie sich

erkundigen, ob die Schätzung derjenigen Gebäude,
welche seit >780 verkauft worden, in der Ordnung und
nach der unten §. 29 vorgeschriebenen Art gemacht

w-.d; und wenn die Schätzung nach ihrer Vollendung
zufolge des iz znläßig erkannt worden, werden sie sich

erkundigen, ob die Municipalitäten zu der im §. ;o un-
ton vorgeschriebenen Schätzung der andern Gebäuhe
geschritten seyen, nach weicher Schätzung sie Sorge

tragen werden, daß die in den §. ;o und unten
vorgeschriebenen Schätzungen der übrigen Liegenschaften
sogleich auf das genaueste veranstaltet werden.

§. 12. Im Falte, daß die Munizipalitäten diese Vor-
richtungen nicht in den vorgeschriebenen Formen und

Zeicnisten veranstalten würden, so werden die Untere
ausschcr, nach Verabredung mit dem Distriklscinnehmer,
Bürger ans der gleichen oder andern Gemeinden dazu

brauchen, um die Stelle der Munizipalitäten in allem
dem was sie vernachläßigl haben, und zwar auf dir
persönlichen, sogleich abzustöbernden Kosten der Mit»
gliedec derselben, zu vertreten. Sie werden auf gleiche
Weise und auf gleiche Kosten verfahren, wenn die

Munizipalitäten in deu Fällen des Art. -4 n. und c.
nicht sogleich die Ernennung der vorgeschriebenen Ex-
perlen begehren würden.

Sobald sie benachrichtiget werden, daß die'

Vertheilung des Gcsamlwerchs der veekauftcn Liegen-
schalten in einer Gemeinde vollendet sy, so werde» sie

sich dahin begeben, sich mit der Munizipaütät über die-

Nichtigkeit uns Zuläßigkcit der Vertheilung, nach den

ihnen zugekommenen Berichten darüber, besprechen,-
in zweifelhaften Fällen die Gründe derjenigen welche
die Vertheilung gemacht haben, anhöre», und wen» sie'

oder die Munizipalitäl diese Gründe nicht hinreichend
finden, dic Munizipalilät ans der Stelle einladen einen'

Experten ihrer Setts zu ernennen, und mit dem D>-
strikcseimiehmer unverzüglich in Betreff desjenigen Exper,
ten, dessen Ernennung ihnen der Art. 14 des Beschlusses

überläßt, versteh», oder, wenn sie nicht übereinkam;
men könnten, der Verwaltnugsk^mmer sogleich' dett'

ihnen am tauglichsten scheinenden Bürger vorschlagen,
und den Distriklscinnehmer einladen seiner Seits daZ^

gleiche zu thun. Sobald diese beyden Experten ernennt
seyn werden, so werden die ttnieraufscher sie aussoderm
den dritten zu ernennen, und darüber wachen, daßi
diese drey Experlen sogleich zur oben angeführten Be;-,
richtigung der Veriheilung schreiten.

Im Falle der Vereinigung der Eigenthümer einer'
Gemeinde mit jenen einer andern zur Schätzet",g nach!

Vorschrift des Art. 14 ì>. des Beschlusses, werden sie-'

nach Verabredung mit dem Äistriklseinuchmer diejenige!
Gemeinde bestimmen, mit welcher sich die Eigenthümer'
der andern für die Vertheilung zu vereinigen haben
und werden vorzüglich jene von den ansroß ndcü Ge--
mcinden wählen, welche am meisten Aehnliebkett m Be--
tress der Lage, der Handelschaft, des Gewerbflèches'
und der Gebräuche mit der betreffendem Gemeinde- hgch



— 1)5 —

und / soviel es sich thun läßt, in keinem andern Distrikt
gelegen ist, in welchem lezter» Falle sie sich mit dein

Unterausseher dieses Distrikts über die Aufsicht und Lei-

lung der verschiedenen Arbeiten und Verrichtungen zu

versiehn haben. Sie werden anordnen daß die Eigen-
thümer derjenigen Gemeinde, in welcher sich die wenig-
stcn Käufe vorfinde», sich in diejenige, wo ihrer mehr
sind, zu begeben haben.

H. 14. Im Falle, wo die Kaufpreisvertheilung durch

Ausgeschoßne oder Experten gemacht würde, werden sie

dafür sorgen, daß das Verzeichuiß der geschehenen Ver-
theMing den Besitzern der betreffenden Liegenschaften

diejenige Zcitfrist hindurch, welche sie, (die Unterauf-
sehcr) mit der Mumzipalilät zur Einlcgnug der Eunvcn-
düngen derselbe» festsetzen werden, offen bleibe; diese

Zeitfrist kann nicht über ; Tage seyn.

§.15. Nach geschehener Gulheißung der Verthcilnng
des Preises der verkauften Liegenschaften, werden sie

dem Disiriktscinnehmer das Verzeichnis dieser verkauften

Liegemetzaften, mir Bcyfetzüng der auf jede derselben

insbesondere vertheilten Preise zustellen, um zur Emzie-

hung der Grundsteuer nach Inhalt des Art. 1; des

Beschlusses zu schreiten.
r6. Sie werden sich sogleich erkundigen, ob die

Munjzipalität oder ihre Auögeschoßne sich sogleich nach

geschehener Gniheißung der Kauspreisvertheilung mit der

Schätzung der unverkauften Liegenschaften beschäftigen.

§. 17. Sie werden nach Inhalt des Art. 17 des

Beschlusses die Schätzung der Liegenschaften in den Ge-

weinten, wo keine Kaufe vorfindlich sind, anordnen,

sobald die anstoßenden Gemeinden, mit welchen jene sich

nach öcr Entscheidung des Umerauffehcrs und des Di-
siriktscmnehmers zur Schätzung zu vereinigen haben, die

Pertheilung der Kansprcise ihrer verkauften Liegenschaft

ten werden bewerkstelligt haben; sie werden den Muni-
ziftalitätcn der erwähnten zwey anstoßenden Gemeinden

befehlen, der Munjzipalität der andern Gemeinde an

einem durch ihn zu bestimmenden Tag den Auszug von

der Schätzung ihrer Wälder zuzustellen, wornach man

zur Schätzung der in dem Liegenschaftsverzeichnisse der

Gemeinde emhalrenen Wälder nach Inhalt des H. 9

schreiten wird. Nach dieser Schätzung wird jene der

Gebäude vorgenommen werden, zu deren Bewerkstelli-

gung der Unteranfteher den Tag bestimmen wird, an

welchem die Munizipalilaten der beyden anstoßenden

Gemeinden oder ihre Ausgeschossenen, ncmlich 2 von

Per einen und ; von der andern welches er naher de-

stimmen wird, sich in die betreffende Gemeinde mit dem

Auszuge von der Schätzung der Gebäude ihrer Bezirke
und mit dein Kataster der daselbst durch Vertheilung
der Kaufpreise geschäzten Liegenschaften begeben werbe»,
um bey der Schätzung, welche sie nach dm allgemeinen
für die Schätzung vorgeschriebenen Regeln machen sollen,
zu dienen.

§. 18. Sobald die Schätzung der unverkauften Lie.
geuschasteii vollendet seyn wirb, werde» sie dafür sorgen,
daß das Verzeichuiß dieser Schätzungen den Bür-
gern offen bleibe, um ihre Einwendungen während der
durch sie (die UMeraufscher) mit den Muiiizipalitätcn zu
bestimmenden Zeiîftlst, welche nicht über drey Tage seyn
kann, zu machen; nach Verfloß dieser Zeiîfnst kann keine
Einwendung mehr angenommen werden. Sie werden
sich sodann in die Ecnicinde verfügen, die Bürger ver.
sammeln und derselbe» Einwendungen und die durch die
Mumzipalilät darnach getroffenen Aenterniigen laut ver--
lesen lassen. Hernach werden sie die Bürger, die auf den
von der Mumzipalilät verworfenen Einwendungen be.
harren, anhören, und nachdem sie sich mit diesen bera.
then, denselben gehörigenfalls Recht wiederfuhren lassen.
Wenn die Bürger mit diesem Bescheide nicht zufrieden
wären, so werben die Unteraufseher »ach Vorschrift deS

Art. >9. tes Beschlusses verfahren, und die daraus cut-
stehenden Koste» wird der einwcndciibe Bürger» woferne
er Unrecht hat, bezahlen.

Z. 19. Sobald der Kabaster von allen Liegenschaften
einer Gemeinde soichrrgcstallen vollendet styn wird, wer.
den sie anordnen daß ihnen sogleich eine Abschrift davon
zugestellt werde, ans baß nach Inhalt des §, zg. unten
damit verfahren werde.

§. 20. Sie werden sich endlich st-,wohl durch ihre Ge-
gcnwart als durch die Corresponde»; überzeugen, ob alle,
sowohl den Munizipaliläten als de» Experten und andern
angestellten Bürgern anvertraute Verrichtungen genau
und regelmäßig vollzogen werden. Sie werden mit dein
Obecaafteher in mihàuèem Briefwechsel über den Fort-
gang und die Regelmäßigkeit sowohl der Einschreibung
als der Schätzung der Liegenschaften in ihren D-sinkle»,
stehe»; sie werbe» die Gemeinden bereisen, um die Ver»
fertizur.g des Katasters zu ordnen nvd zu beschleunige» ;
sie werden besonders darüber wache» l aß die im Art. 14
des Beschlujsss vorgeschriebene Vwlheiinng der Kauft
preise auf eine, dem verglcichuiigsweisu Werthe ber ver-
schicdenen Gattungen und Arten von Liegenfchaftcn ge-
mäße Weise gemacht werde, und sie werde» sich hierum s»

viej möglich an Ort uud Stelle selbst überzeugen.

(Pie Forlft'tzung folgt.)
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